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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
Klaus Heiter Dipl.-Wirt.-lng. (FH) & Kollegen 
von der FH Kaiserslautern ze�iPzie�er Sachverständiger 
für die Bewe�ung von Grundstücken, Mieten und Pachten 
Mitglied im Hauptverband der landwi�schaQlichen 
Buchstellen und Sachverständigen e.V. und 
Personenze�ifizie� nach der DIN EN ISO/IEC17024 

Klaus Heiter. 67434 Neus(d)., Hauberallee 12 

Amtsgericht 
Robe�-Stolz-Str. 20 

67 433 Neustadt an der Weinstraße 

GUTACHTEN 

eMail: 
Internet: 

Firmensitz: 

� 
lmWERT� 

info@imwert.de 
Ⴝw.imwe෸.de 

Hauberallee 12 
67434 Neustadt a. d. Weinstraße 

Datum: 
Az.: 

30.Juni2025
AG-NW1 K7 /25

Verkehrsweᷓermittlung i. S. d. § 194 Baugesetzbuch Zwangsversteigerungssache 1 K 7 /25 
Versteigerungsobjekt, 
eingetragen im Grundbuch von Elmstein Blatt 3907, 
BV 1, Gemarkung Elmstein, Flurstück 75/2, Gebäude- und Freifläche, Hauptstr. 27, 147 m2

Straßenansicht 

Der Verkehrswe= des unbelasteten Grundstücks wurde zum Stichtag 
23.06.2025 ermittelt mit rund 

150.000,00 €. 

Ausfe�igung Nr. 1 /2 
Dieses Gutachten (anonymisie�) besteht aus 43 Seiten. 
Das Gutachten wurde für das Amtsgericht als PDF-Datei erstellt. Eine schriÇliche Ausfer­
tigung befindet sich in meinen Unterlagen. Für das Amtsgericht Neustadt an der Wein­
straße wurde ein Beiblatt mit Angaben zu Schuldner/Eigentümer, Mieter/Pächter, Haus­
ve�altung und Zwangsve�altung erstellt. 
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Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K7/25 
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Verkehrswe² i. S. d. § 1 94 BauGB 

1 Allgemeine Angaben 
Hauptstraße 27, 67471 E lmstein Az: AG-NW1 K7/25 

1 . 1 Angaben zum Beweᷜungsobjekt 
Art des Beweňungsobjekts: 
Objektadresse : 
Grundbuchangaben:  
Katasterangaben : 

G rundstück, bebaut m it e inem Einfami l ienhaus 
Hauptstraße 27 67 471 Elmstein  
Grund buch von Elmstein ,  Blatt 3907, lfd . Nr. 1 
Gemarkung Elmste in ,  F lu rstück 75/2 , Fläche 1 47 m2 

1 .2 Angaben zum Auftrag und zur Au෗ragsabwicklung 
G utachtena uļrag : 

Weŉermittlungsstichtag : 
Qual itätsstichtag : 
OŊsbesichtigung : 
Umfang der Besichtigung etc. : 

Tei lnehmer am Ortstermin :  
Eigentümer/in : 
Mieter/in :  
HausveỰaltung : 
Zwangsveựaltung :  
G ewerbebetrieb: 

Gemäß Schreiben des Amtsgerichts Neustadt an der Weinstraße ,  Robeŋ-Stolz-Str. 20 , 67433 Neustadt an der Weinstraße vom 22 .04.2025 so l l  e in schriĽl iches Sachverständ igengutachten erste l lt werden. 
23 .06 .2025 
23 .06 .2025 
23 .06 .2025 
Es konnte led ig l ich eine Au ßenbesichtigung des Ob­jekts durchgefühŌ werden .  Das Objekt konnte dabei stark eingeschränkt i n  Augenschein genommen wer­den. 
H inweis Für d ie n icht besichtigten oder  n icht zugäng l ich ge­machten Bere iche wi rd unterstellt, dass der während der Besichtigung gewonnene E indruck auf d iese Be­reiche übeōragbar ist und ggf. Mängel- und Scha­densfreiheit besteht. 
der Sachverständige 
bekannt, siehe Beiblatt 
s iehe Bei blatt 
siehe Beiblatt 
siehe Beib latt 
Auf dem BeweŎungsgrundstück wi rd soweit erkenn­bar kein  Gewerbebetrieb unterha lten . 

Klaus Heiter Dip lom-Wi³scha؇singenieur (FH) inŔ@imwe´.de Seite 3 
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Verkehrsweą i. S. d. § 1 94 BauGB 

Zubehör: 

Beweg l iche Gegenstände :  

Verdacht auf Hausschwamm: 

Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K7/25 

Zubehör im S inne des § 97 BGB wurde auf dem Be­weŐungsgrundstück n icht vorgefunden (nicht besich­t igt) . 
Bewegliche Gegenstände im Sinne des § 55 ZVG sind vermutl ich nicht vorhanden (keine I nnenbesichti­gung) . 
Besteht vermutlich n icht. 

Wohnpreisbind ung § 1 7  WoBindG : Dem Unterzeichner ist n icht bekannt, dass es sich um eine „Zweckbest immte Wohnung" nach dem § 1 7  WoBindG handelt. 
herangezogene Unterlagen, Erkun­d ig ungen, I nĭrmationen : Vom AuĿraggeber wurden für d iese Gutachtenerstel­lung Įlgende Unterlagen und I nformationen zur Ver­fügung gestellt : • unbeg laubigter  Grundbuchauszug 

Vom Sachverständ igen wurden įlgende Auskünŀe und Unterlagen beschaĪ: • Bauzeichnungen (Grund risse, Ansichten , Schnitte) • Berechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn-und Nutzflächen • Mietdaten • AuskunŁ Baurecht • Auskunł Baulasten • AuskunŁ Alt lasten • AuskunŃ Denkmalschutz • Auskunń Bodenrichtweő • Marktdatenableitungen des öŒl ich zuständigen Ex­peœengremiums für Immobi l ienweŔe • Auskunń aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop • Öŕliche Festste l lungen 

Klaus He iter Diplom-Wiµscha؈si ngen ieur (FH)  inŕ@imwe¶.de Seite 4 
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Ve¬ehrsweĆ i .  S. d. § 1 94 BauGB Hauptstraße 27, 67471 Elmstein 

1 .3 Besonderheiten des Auෟrags / Maßgaben des Auftraggebers 
Az; AG-NW1 K7/25 

I m  Rahmen der Zwangsversteigerung werden die in  Abt. I I  e ingetragenen Lasten beweŖet, jedoch be im Verkehrsweŗ nicht in Abzug gebracht. 
Anmerkung zum Besichtigungstermin: Das zu beweŖende Grundstück kon nte am OŘstermin  nur von außen sehr  eingeschränkt besichtigt werden . Der Besichtigungstermin wurde der Eigentümerin  am 09.05.2025 sch riŅ­l ich m itgete ilt . Der Unterzeichner h ielt sich am Ořstermin  von 8.45 Uhr bis 9.20 Uhr  am G rundstück auf. Nachdem die E igentümerin  innerhalb  d ieses Zeitraums nicht ersch ienen war, wi rd d ie WeŚerm itt lung auŃragsgemäß nach dem äußeren Anschein durchgefühś .  
Anmerkung zur Wohnfläche / Unterlagen: Die Wohnfläche wurde auf Basis von vorl iegenden Unterlagen,  Gru ndrisse (nur  Schn itt und DG) sowie m it H i lfe von Umrechn ungskoećizienten der aktuel len WeŖermittlungsliteratur erm ittelt. E in  Aufmaß wu rde n icht vorgenommen (Ris iko ,  reine Außenbesichtigung) . 

Klaus Heiter D iplom-Wi·scha؉si ngenieur (FH) inŖ@i mwert.de Seite 5 
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Verkehrswe¸ i. S .  d. § 1 94 BauGB Hauptstraße 27,  67471 Elmstein Az: AG-NW1 K?/25 

2 Grund- und Bodenbeschrei bung 
2.1 Lage 
2 . 1 . 1  Großräumige Lage 
Bundesland : 
Kreis :  
OŜ und Einwohnerzah l :  
überöŝl iche Anbindung / Entfer­nungen :  

2. 1 .2 Kle inräumige Lage 
i nneröŞliche Lage:  

Aş der  Bebauung und N utzungen in  der Straße und im OŠste i l :  
Beeinträchtigungen : 
Topog rafie :  

Rhe in land-Pfa lz 
Bad Dürkheim 
Elmstein ( ca . 2 .400 E inwohner) 
Nächstgelegene größere Städte : Lambrecht ca . 1 4  km, Neustadt an der Weinstraße ca . 21 km, Ka iserslautern ca . 26 km 
Landeshauptstadt: Mainz ca . 94 km 
Bundesstraßen: B 39 ca . 1 3 km 
Autobahnzufahrt: A 65 Neustadt/W.-Nord ca . 23 km 
Bahnhof: Lambrecht ca . 1 4  km 
Flughafen :  Frankfuš am Main ca . 1 33 km 

Ortskern ; GeschäŇe des täglichen Bedaös in  fußläuĬger Entfer­nung;  Grundschu le und 1 Arzt i n  fußläufiger Entfernung ;  öĈent l iche Verkehrsmittel i n  fußläufiger Entfernung 
ü beỲiegend wohnbaul iche Nutzungen ; übeỲiegend 1 - 1 1  geschossige Bauweise 
ke ine 
Hang lage; von der Straße ansteigend 

Klaus Heiter Diplom-Wi¹scha؊singenieur (FH)  info@imweº.de Seite 6 
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Verkehrswert i .  S. d. § 1 94 BauGB 

2.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form:  

2.3  Erschließung,  Baugrund etc. 

Hauptstraße 27, 67471 E lmstein 

Straßenfront ca . 8 ,5  m ;  
Grundstücksgröße: insgesamt 1 47 ,00 m2; 

Bemerkungen :  unregelmäßige Grundstücksİrm 

Az: AG-NW1 K7/25 

StraßenaŢ :  Verbindungsstraße 
Straßenausbau : voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen ;  Gehweg vorhanden;  Parkmög l ichkeit vorhanden 
Ansch l ü sse an Versorgungsleitun- vermutl ich vorhanden gen und Abwasserbeseitig ung : 
Grenzverhä ltn isse , nach barl iche Gemei nsamkeiten : 
Baugrund , Grundwasser (soweit augenschein l ich ersicht l i ch): 
Altlasten :  

Anmerkung : 

2.4 Privatrechtl iche Situation 

mehrseitige Grenzbebauung des Wohnhauses 
gewachsener, normal tragมhiger Baug rund 
Gemäß schriบicher AuskunŁ der zuständigen Be­hörde vom 1 5 .05 .2025 ist das BeweŐungsobjekt im Alt lastenkataster n icht als Verdachtsfläche aufgefühţ. 
In d ieser WeŐermittlung ist e ine lageübl iche Bau­grund- und Grundwassersituation insoweit berück­sichtigt , wie sie in  d ie Verg leichskaufpreise bzw. Bo­denrichtweŤe eingeflossen ist. Darüberh inausge­hende veťiefende Untersuchungen und Nachır­schungen wurden aułragsgemäß nicht angestellt. 

g rundbuchl ich ges icheŦe Belastun- Dem Sachverständ igen l iegt ein unbeg laub igter gen :  G rundbuchauszug vom 03 .03 .2025 vor. H iernach bestehen in Abte i lung I I  des Grund buchs von Elmste in ,  B latt 3907 keine Eintragungen . 
Lt. Beschluss vom 1 6 .04 .2025 ist d ie Zwangsverstei­gerung angeord net .  

Klaus Heiter Diplom-Wi»scha؋singenieur (FH) inŗ@imwe¼.de Seite 7 
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Verkehrswe½ i. S .  d. § 1 94 BauGB 

Anmerkung : 

Herrschvermerke :  
n icht e ingetragene Rechte und Lasten : 

Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Ĕ: AG-NW1 K7/25 

Schu ldverhältn isse, d ie ggf. in Abtei l ung I I I  des Grund­buchs verzeichnet sein können,  werden in  d iesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge­gangen, dass ggf. va lutie rende Schulden beim Ver­kauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufs­preises ausgeg l ichen weñen. 
Keine E intragungen. 
Sonst ige nicht eingetragene Lasten und (z. B .  begüns­t igende) Rechte, besondere Wohnungs- u nd Mietbin­dungen sowie Verun rein ig ungen (z. B .  Altlasten) sind augenschein l ich und nach den U nterlagen nicht vor­handen .  Diesbezügl ich wurden auňragsgemäß ke ine we iteren Nachforschungen und Untersuchungen angeste llt . Diesbezügl iche Besonderheiten sind ggf. zusätzl ich zu dieser Weŧermitt lung zu berücksicht igen. 

2.5 Öජentlich-rechtl iche Situation 
2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenver­zeichnis: 

Denkmalsch utz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im F lächennut­zungsplan: 
Festsetzungen im Bebauungsp lan:  

Der Inhalt des Baulastenverzeichn isses wurde te lefo­n isch e÷ragt. Das Baulastenverze ichn is enthält keine weŨbeein­flussenden E intragungen .  
E s  besteht nach Einsicht i n  d ie Liste der Kulturdenk­mäler RLP der Generald i rektion Kulturel les Erbe Rhein land-Pfa lz (www.gd ke-rlp .de) kein Denkma l­schutz. 

Der Bere ich des Beweũungsobjekts ist im F lächen­nutzungsplan als gemischte Baufläche (M) darge­stellt. 
Für  den Bere ich des BeweŪungsobjektes ist kein rechtskräŉiger Bebauungsplan vorhanden . Die Zuläs­sigkeit von Vorhaben ist demzuĲlge nach § 34 BauGB zu beuūei len. 

Klaus Heiter Diplom-Wiąscha،singenieur (FH) inŘ@imwe¾.de Seite 8 
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Verkehrswe¿ i. S. d .  § 1 94 BauGB 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
Hauptstraße 27,  67471 E lmstein Az: AG-NW1 K7/25 

D ie Wertermittlung wurde auŊragsgemäß auf der G rund lage des realisieŬen Vorhabens durchgefühŭ. Das Vorliegen e iner Baugenehmigung und ggf. d ie Ü bereinst immung des ausgefühŮen Vorhabens mit den voĳelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung und dem Bau­ordnungsrecht und der verbindl ichen Bauleitplanung soweit möglich geprüŋ. OĊensichtl ich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestel lt . Bei d ieser Weůermitt lung wi rd deshalb die materie l le Legal ität der bau l ichen An lagen und Nutzungen vorausgesetzt. Die WeŰermitt lung wurde auŌragsgemäß auf der Grund lage des real isieŝen Vorhabens durchgefühō.  

2.6 Entwicklungszustand inkl .  Be itragssituation 
Entwicklungszustand (G rund- baureifes Land stücksq ual ität): (vg l .  § 3 Abs. 4 l mmoWeűV 21 ) 
beitragsrechtl icher Zustand : Für den beitragsrechtl ichen Zustand des G rundstücks ist d ie Verpfl ichtung zur Entrichtung von grundstücks­bezogenen Be iträgen maßgebend . Als Beiträge ge l­ten auch g rundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähn l iche Abgaben. Das BeweŲungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Ersch l ießungseinrichtungen nach BauG B und pG als beitragsfrei unterstel lt .  

2.7 Hi nweise zu den durchgefühḁen Erhebungen 
Die I nİrmationen zur privatrechtlichen und öċentl ich-rechtl ichen Situation wurden, sofern n icht anders angegeben, münd l ich e ingeholt. Es wi rd empfoh len ,  vor e iner vermögensmäßigen Disposition bezüg l ich des BeweḀungs­objekts zu d iesen Angaben von der jeweils zuständ igen Stelle schrińl iche Bestätigungen einzuholen.  

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist m it e inem E inými l ienhaus bebaut (vg l .  nachĳlgende Gebäudebe­schreibung) .  Das Objekt ist nach dem E ind ruck am Ortsterm in  aktuel l  unbewohnt. 

Klaus Heiter Diplom-WiÀscha؍singenieur (FH) inř@imweć.de Seite 9 
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VerkehrsweĈ L S. d, § 1 94 BauGB Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K7 /25 

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zu r Gebäudebeschre ibung 
G rund lage für d ie Gebäudebeschre ibungen s ind d ie Erhebungen im Rahmen der Ortsbe­sichtig ung sowie d ie ggf. vorl iegenden Bauakten und Beschre ibungen . D ie Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben , wie es für d i e  Herlei­tung der Daten i n  der Weŗermittlung notwend ig ist . Hierbei werden d ie oČensichtl ichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben .  In  einze lnen Bereichen können Abweichungen auōreten,  d ie dann al lerd ings n icht wesentl ich weḂerhebl ich s ind ,  Angaben über n icht sichtbare Baute i le  beruhen auf Angaben aus den vorl iegenden Unter­lagen , H inweisen während des Oḃstermins bzw. Annahmen auf Grund lage der üb l ichen Ausführung im Baujahr. D ie Funkt ionsfäh igkeit einzelner Bautei le und Anlagen sowie der techn ischen Ausstattungen und I nstallationen (Heizung , Elektro, Wasser etc. )  wurde nicht geprüŎ; im G utachten wi rd d ie Funktionsfäh igke it unterste l lt .  Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen,  wie sie zeĻtörungsfre i ,  d , h .  oĈen­sicht l ich erkennbar waren .  I n  d iesem Gutachten s ind d ie Auswi rkungen der ggf. vorhande­nen Bauschäden und Baumängel auf den VerkehļweḄ nur pauschal berücksichtigt wor­den .  Es wiò ggf. empĴh len ,  e ine d iesbezüg l ich veŎiefende Untersuchung anstel len zu lassen.  Untersuchungen auf pflanzl iche und tierische Schäd l i nge sowie über gesundheits­schädigende Baumaterial ien wurden n icht du rchgefühŭ. 

3.2 Ei nfami l ienhaus 

3.2.1 Gebäudea�, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeaḅ: 

Baujahr: 
Modern isierung:  
Energ ieečizienz: 

Außenansicht: 

E infamilienhaus; e ingeschossig ; te i l unterkel lert (nach Schn itt) 
1 947 (unbekannt, gemäß Bauakte um 1 947 eỳeiteḆ) 
tei lweise modern isieḇ 
Energ ieausweis l iegt n icht vor. Aufgrund der Objektart, des Baujahres und der zwi­schenzeit l ich durchgeยhŖen Modern is ierungen ( re ine Außenbesichtig u ng)  wi rd d ie aktuel le Energ ieeĎi­zienzklasse sachverständig gĹb auf G - H geschätzt. 
Straßenseit ig insgesamt aus Sandste in .  

3.2.2 Nutzungseinheiten ,  Raumaufte i lung 
Die Raumauŏei lung ist we itestgehend unbekannt .  Led ig l ich ein Grund riss vom Dachge­schoss ist vorhanden (siehe An lagen). 

Klaus He iter Diplom-WiÁscha؎singenieur (FH) inÃ@imweÂ.de Seite 1 0  
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3.2.3 Gebäudekonstruktion (Kel ler, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Ko nstru ktionsa Ŗ: 
Fundamente :  
Kel ler: 
Umfassungswände :  
I nnenwände:  
Geschossdecken: 
Treppen : 
Hauseingang( sbereich ) : 
Dach: 

Massivbau 
unbekannt 
n icht besichtigt 
MaueỴerk 
nicht besichtigt 
nicht besichtigt 
nicht besichtigt 
E ingangstür aus Kunststoď, m it Lichtausschnitt 
Dachkonstruktion :  Ho lzdach 
Dachform : Satte l- oder Giebeldach 
Dacheindeckung: Dachziegel  

3.2 .4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinsta l lationen :  
Abwasserinsta l lat ionen : 
E lektĺinstallation :  
Heizung:  

n icht besichtigt 
nicht besichtigt 
n icht besichtigt 
n icht besichtigt 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 
3 .2.5.1 Innenbeschrei bung 
Bodenbeläge: n icht bes ichtigt 
Wand bekleidungen: 
Deckenbekleidungen :  

n icht bes ichtigt 
n icht besichtigt 

Fenster: neuere Fenster aus KunststoĈ mit I sol ieữerg lasung ( soweit besichtigt) 
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Türen:  
san itäre I nstal lat ion:  
Grund rissgesta ltu ng : 

Hauptstraße 27, 67471 E lmstein 

nicht besichtigt 
n icht besichtigt 
n icht besichtigt 

Az: AG-NW1 K7/25 

3.2.6 Besondere Bauteile / Ein richtungen, Zustand des Gebäudes 
Al lgemeinbeuḈe i lung : Der bau l iche Zustand ist soweit ersichtlich normal .  

3.3 Außenanlagen 

Es besteht vermutlich ein Feḉigstel lungsbedaø ggf. s ind Schäden vorhanden. 

Versorg ungsan lagen vom Hausanschluss bis an das öĈent l iche Netz, GaŖenanlagen und Pflanzungen , Einfriedung 
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4 Ermittlung des Verkeh᷊weḩs 
4.1 Grundstücksdaten 

Hauptstraße 271 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K7/25 

Nachfo lgend wi rd der  VerkehrsweḊ für das mit e inem E infami l ienhaus bebaute Grund­stück in  67471 Elmste in ,  Hauptstraße 27 zum WeḋermiĄlungsstichtag 23 .06 .2025 ermit­telt . 
Grundstücksdaten :  
Grundbuch Blaą lfd . Nr .  E lmstein 3907 1 
Gemarkung F lurstück Fläche E lmstein 75/2 1 47 m2 

4.2 Veᶋahrenswahl mit Begründung 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhn lichen GeschäŐsverkehr  und der sonsti­gen Umstände d ieses Einzelfa l ls ,  insbesondere der E ignung der zur Veùüg ung stehen­den Daten (vg l .  § 6 Abs. 1 Satz 2 I mmoWeḌV 21  ) ,  ist der Verkehrsweḍ von Grundstücken m it der Nutzbarke it des BeweḎungsobjekts vorrang ig mit H i lĆ des Sachweᷜveᶌahrens zu ermiĆeln ,  insbesondere wei l  d iese übl icheỵeise n icht zur Erzie lung von Eḏrägen, sondern zur (persön lichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt s ind . Das Sachwertveúah ren (geĶ . §§ 35 - 39 l mmoWeŎV 21 ) basieŎ im Wesentl ichen auf der BeuḐei lung des SubstanzweŎs . Der vorläufige Sachweḑ (d . h .  der SubstanzweḒ des Grundstücks) wi rd als Summe von Bodenweḓ, dem vorläufigen SachweḔ der baul ichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachweḕ der bau l ichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. Zusätzl ich wi rd eine EḪragsweḫermittl ung (geķ. §§ 27 - 34 l mmoWertV 2 1 ) durchge­fühḖ; das Ergebnis wi rd jedoch nur unterstützend , vorrangig als von der Sachweŭberech­nung unabhäng ige Berechnungsmethode ,  bei der Erm ittlung des VerkehrsweŘs heran­gezogen .  Der vorläufige EŘragsweḗ nach dem a l lgemeinen EḘragsweỮeûahren (geĸ. § 2 8  lm­moWeḙV 2 1 ) erg ibt s ich aus dem BodenweḚ und dem kapita l is ieḛen jährl ichen Reiner­tragsantei l  der baul ichen An lagen zum Wertermitt lungsstichtag . Der BodenweḬ ist jewei ls  getrennt vom WeḜ der baulichen und sonst igen Anlagen bzw. vom EŤragsweḝ der bau l ichen Anlagen L d .  R. auf der Grundlage von Verg leichskauf­preisen im VergleichsweḞveüahren (vgL  § 40 Abs. 1 lmmoWeḎV 2 1 ) so zu ermićeln ,  wie er sich e rgeben würde ,  wenn das Grundstück unbebaut wäre. liegen jedoch geeig nete BodenrichtweŦe vor, so können diese zur BodenweŖermittl ung herangezogen werden (vg l .  § 40 Abs .  2 l mmoWeḟV 21  ). Der BodenrichtweḠ ist der d urchschniĈl iche LageweŤ des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken,  d ie zu einer Bodenrichtweḡzone zusammengefasst werden ,  für d ie im Wesentl ichen g leiche Nut­zungs- und WeḢverhä ltn isse vorl iegen . Er i st bezogen auf den Quadratmeter G rund­stücksfläche.  Der veröĐentl ichte Bodenrichtweḣ wurde bezügl ich seiner abso luten Höhe auf P lausibi l ität überprüő und a ls zutređend beuḤei lt .  Die nachstehende Bodenwerter­m ittlung eýolgt deshalb auf der Grund lage des Bodenrichtweḥs . Abweichungen des Be­wertungsgrundstücks von dem RichtweḦgrundstück in  den weŎbeeinflussenden Grund­stücksmerkmalen - wie Ersch l ießungszustand , beitragsrecht l icher Zustand , Lagemerk­male, Aḧ und Maß der baul ichen oder  sonstigen Nutzung , BodenbeschaĒenheit, G rund­stückszuschniĉ - sind du rch entsprechende Anpassungen des BodenrichtweḨs berück­sichtigt . 
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Sowohl be i der Sachweḭ- a ls auch bei der Eœragsweōermittlung s ind al le ,  das Bewer­tungsg rundstück betreēende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücks ichtigen .  Dazu zäh len insbesondere :  • besondere Eŕragsverhä ltn isse (z .  B .  Abweichungen von der marktübl ich e rzie lbaren Miete), • Baumängel und Bauschäden,  • grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, • Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und • Abweichungen in der G rundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen se lbststän­d ig veỶeŚbar si nd . 

Klaus Heiter Dip lom-WiÉschaؑsingen ieur (FH)  inś@imweÊ.de Se ite 1 4  

□ 
 



 

47 

VerkehrsweË i. S. d. § 1 94 BauGB Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K?/25 

4.3 Bodenwertermittlung 
Bodenrichtweḳ mit Definition des BodenrichtweḴgrundstücks Der Bodenrichtweḵ beträgt 55,00 €/m2 zum Stichtag 01 .01 .2024. Das BodenrichtweḮ­g rundstück ist wie ĵlgt definieḯ: 
Entwicklungsstufe = baure ifes Land AḰ der bau l ichen N utzung = M (gemischte Baufläche) beitragsrecht l icher Zustand = frei Bauweise = geschlossen Grundstücksfläche (f) = 400 m2 

Beschrei bung des Bewertungsgrundstücks 
Weḱermittlungsstichtag = 23.06 .2025 Entwicklungsstufe = baure ifes Land AḲ der  bau l ichen N utzung = M (gemischte Baufläche) beitragsrechtl icher Zustand = Ļe i Bauweise = oćen Grundstücksfläche (f) = 1 47 m2 
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Verkehrsweů i. S. d. § 1 94 BauGB Hauptstraße 27, 67471 Elmstein 

Bodenweḻermittlu ng des BeweḼungsgrundstücks 
Az: AG-NW1 K7/25 

Nachfolgend wird der BodenrichtweḶ an d ie al lgemeinen Weḷverhältnisse zum Weḉer­mittlungsstichtag 23.06.2025 und d ie weḸbeeinflussenden G rundstücksmerkmale des BeweḢungsgrundstücks angepasst. 
1 .  Umrechnung des Bodenrichtwe෿s auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitrags rechtl icher Zustand des Bodenrichtwe฀s = frei 
beitragsfreier Bodenrichtweก = 55,00 €/m2 

(Ausgangswert fü r weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtweขs 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01 .0 1 .2024 23.06.2025 X 1 ,000 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den weฃbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Art der baulichen M (gem ischte Bau- M (gemischte Bau- X 1 , 000 
Nutzung Ĩäche) fl äche) 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Werterm ittlungsstichtag = 55,00 €/m2 

Fläche (m2) 400 1 47 X 1,090 E1 
Entwickl ungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1 ,000 
Bauweise geschlossen oħen X 1 ,000 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier = 59,95 E/m2 

Bodenrichtweค 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenweฅs Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 59,95 €/m2 

Fläche X 147 m2 

beitragsfreier Bodenweฆ = 8.81 2,65 € 
cd. 8.813,00 	 

Der beitragsfre ie Bodenweḽ beträgt zum Weḹermittlungsstichtag 23 .06 .2025 insge­samt 8.81 3,00 €. 
4.3 . 1  Erläuterungen zur BodenrichtweḾanpassung 
E1 Grundsätzl ich g i lt :  Je  kle i ner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der abso lute Bodenweḓ. Damit steigt aber auch d ie Nachfrage nach dem Grundstück, was einen hö­heren relativen Bodenwert zur Fo lge hat, d .  h. der  relative BodenweŮ steht in e inem funk­tionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche.  Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf d ie Grund­stücksfläche des BeweḺungsg rundstücks eĀolgt unter Veỷendung der Umrechnungs­koeĩzienten des Landesgrundstücksmarktberichts Rheinlang-Pfalz 2025.  
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4.4 Sachwertermittlung 
4.4.1 Das SachweṖmodel l der lmmobi l ienweḫermittlungsverordnung 
Das Modell der Verkehrsweḿermittlung i m  SachweŐverfahren ist in  den §§ 35 - 39 lm­moWeṀV 2 1  besch rieben.  Der SachweŚ wird demnach aus der Summe des BodenweŠs , den vorläufigen  Sachwer­ten der  auf dem Grundstück vorhandenen bau l ichen Anlagen (wie Gebäude und bau l iche Außenan lagen) sowie der sonstigen (n icht bau l ichen) An lagen (vg l .  § 35 Abs. 2 lm­moWeṁV 21 ) und ggf. den Auswi rkungen der  zum WeṂermitt lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifi schen Grundstücksmerkmale abgeleitet. Der Bodenweṃ ist getrennt vom SachweŚ der bau l ichen und sonstigen An lagen gemäß § 40 Abs. 1 l mmoWeṄV 21  i . d . R. im Verg le ichsweṅveāahren  nach den §§ 24 - 26 lm­moWeṆV 21  g rundsätzlich so zu erm itte ln ,  wie er s ich ergeben würde ,  wenn das Grund­stück unbebaut wäre .  Der vorläufige Sachweṇ der baul ichen Anlagen ( i nkl .  besonderer Baute i le ,  besonderer (Betriebs)E inrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der G rund lage du rchschn itt­l icher  Herste l l ungskosten unter Berücksichtig ung der jewei ls ind ivid uel len Merkmale, wie z. B .  Objektaṇ, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (AltersweṈminderung) abzu­le iten . Der vorläufige SachweŚ der Außenan lagen wi rd ,  sofern d ieser n icht bere its andeỸeitig miteĂasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für d ie Gebäude i .d . R. auf der G rund lage von durchschnittl ichen Herste l l ungskosten ,  Eăahrungssätzen oder hi lfsweise du rch sachverständ ige Schätzung (vg l .  § 37 l mmoWeṉV 2 1 ) ermittelt. Die Summe aus BodenweṊ, vorläufigem Sachweṋ der baul ichen Anlagen und vorläufi­gem SachweŜ der baulichen Außenan lagen und sonstigen An lagen erg ibt den vorläufi­gen SachweḀ des G rundstücks. Der so rech nerisch ermittelte vorläufige Sachweṇ ist ansch l ießend hinsichtl ich se iner Re­a l isierbarke it auf dem öṌl ichen G rundstücksmarkt zu beuŐe i len . Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine  WeŠverhältn isse) ist i .d . R. eine Marktanpassung m itte ls Sach­weṍfaktor eĄorderl ich . Diese sind durch NachbeweṎungen , d . h .  aus den Verhä ltn issen von rea l isierten Verg leichskaufpre isen und für d iese Verg leichsobjekte berechnete vor­läufige Sachweṏe (= SubstanzweṐe) zu ermitte ln .  Die „Marktanpassung" des vorläufigen SachweṀs an d ie Lage auf dem öṑlichen Grundstücksmarkt fühṒ im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen SachweŚ des Grundstücks und stel lt damit den „wichtigs­ten Rechenschritt" i nnerha lb der  SachweḈermittlung dar. Das Sachweṇveąahren ist insbesondere du rch d ie Veỹendung des Sachweṓfaktors e in Preisvergleich ,  be i  dem vorrangig der ZeitweŌ der  Substanz (Boden + Gebäude + Au­ßenanlagen + sonstige An lagen) den Verg leichsmaßstab bi ldet . Der SachweṀ erg ibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen SachweŚ nach Berück­sicht igung ggf. vorhandener besonderer  objektspezifi scher Grundstücksmerkmale (vg l .  § 35 Abs .  4 lmmoWeṔV 21  ) .  
4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriතe 
Herstel lungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) Die durchschn ittl ichen Herste l l ungskosten der bau l ichen An lagen werden du rch Mult ip l i ­kation der Gebäudefläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherste l lungskosten (NHK) für verg le ichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschn ittl ichen Herste l­l ungskosten s ind noch d ie Weṕe von besonde᷋ zu veranschlagenden Bautei len und besonderen (Betriebs) E inrichtungen h inzuzurechnen .  
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Normalherstel lungskosten 
Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K7/25 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Ausweṗungen von reinen Baukosten fü r Gebäude mit annähernd g leichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt') . S ie  werden für d ie Weōerm itt lu ng auf e in  e inhe itliches I ndex-Basisjahr zurückgerechnet. D ie  Normalherste l l ungskosten besitzen übeỺiegend die Dimension ,,€/m2 Brutto-G rundflä­che" oder ,,€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen s ich inkl . MehỻeṘsteuer. 
Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1 . 1 . Abs. 3 lmmoWertV 21 ) Die Normalherstellungskosten umfassen u .  a .  auch d ie Baunebenkosten (BN K), welche a ls „Kosten für P lanung , Baudurchführung, behörd l iche Prüfung und Genehmigungen" definieŜ sind . Die Baunebenkosten sind daher in den h ier angesetzten durchschn itt l ichen Herstel lungs­kosten bereits entha lten .  
Baukostenregional඙ktor Der Reg ionalþktor (Baukostenregionalfaktor) beschre ibt im Al lgemeinen das Verhältn is der durchschn ittl ichen öṙl ichen zu den bundesd urchschn ittl ichen Baukosten .  Durch ihn so llen d ie durchschn ittl ichen Herste l lungskosten an das öḀl iche Baukostenn iveau ange­passt werden .  Gemäß § 36 Abs . 3 l mmoWeŤV 21 ist der Reg ionalÿktor ein bei der Er­m itt lung des SachweṚfaktoĿ festgelegter Model lparameter. 
Gesamtnutzungsdauer Die Gesamtnutzungsdauer (G ND) bezeichnet d ie Anzahl  der Jahre ,  in  denen eine baul i­che An lage bei ord nungsgemäßer  BewiŤschaŃung vom Baujahr an gerechnet üblicher­weise wiŕschaŒl ich genutzt werden kann .  S ie erg ibt sich aus der AṘ der baulichen An lage und dem den Weŕermittlungsdaten zugrunde l iegenden Model l .  
Restnutzungsdauer (§ 4 i .  V .  m.  § 12  Abs. 5 lmmoWeṡV 21 ) Die Restnutzungsdauer bezeichnet d ie Anzahl  der Jahre, i n  denen eine bauliche An lage bei ordnungsgemäßer Bewi Ťschaœung voraussichtlich noch wiṛschaŔlich genutzt wer­den kann .  Als Restnutzungsdauer i st i n  erster Näherung d ie Diĕerenz aus 'üb l icher Ge­samtnutzungsdauer' abzüg l ich 'tatsäch l ichem Lebensalter am Weōermittlungsstichtag '  zugrunde gelegt. Diese wird allerd ings dann verlängeḀ ( d .  h .  das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim BeweṜungsobjekt wesentl iche Modern isierungsmaßnahmen du rchgefühṝ wurden oder i n  den WeŖermittlungsansätzen unmittelbar eąorderl iche Arbeiten zur Be­seitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modern isierung in der Weœermitt lung als be­re its durchgefühŚ unterste l lt werden . 
Alterswertminderung (§ 38 lmmoWeṢV 21 ) Die WeṞminderung der Gebäude wegen Alters (Altersweṟminderung) wi rd i .  d .  R. nach dem l inearen Abschreibungsmodel l  auf der Basis der erm ittelten Restnutzungsdauer (RN D) des Gebäudes u nd der jewei ls model l haŕ anzusetzenden Gesamtnutzungs­dauer (G N D) verg le ichbarer Gebäude erm ittelt . 
Zuschlag für nicht erfasste werthattige einzelne Bauteile Von den Normalherste l lungskosten nicht eĆasste weḋha ltige einzelne Bautei le ,  wie bei­spielsweise besondere Bautei le ,  besondere (Betriebs-)E inrichtungen und sonstige Be­sonderheiten (u .a .  Ausbauzusch lag) können du rch marktübl iche Zuschläge bei den durchschn ittl ichen Heŀtel lungskosten berücksichtigt werden . 
Außenanlagen Dies sind außerhalb der Gebäude befind l iche m it dem Grundstück fest verbundene bau­l iche An lagen ( insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze ,  E infriedungen,  Wegebefestigungen)  und n icht bau l iche An­lagen ( insbesondere GaṠenan lagen) .  
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SachweṰfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWeṱV 21 ) 
Az: AG-NW1 K7/25 

Das herstel lungskostenorientieŤe RecheneĴebnis „vorläufiger SachweŘ" ist in a l ler  Re­gel nicht m it h iećür  gezah lten Marktpre isen identisch . Deshalb muss das Rechenergeb­n is „vorläufiger SachweḲ" (= SubstanzweŮ des Grundstücks) an den Markt, d .  h .  an d ie für verg leichbare Grundstücke rea l isieŎen Kaufpreise angepasst werden .  Das eĈolgt m it­tels des sog . objektspezifisch angepassten Sachweṣfaktors . Der SachweṤfaktor ist das durchschn ittl iche Verhä ltn is aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden,  nach den VorschriŖen der l mmoWeśV 21  erm ittelten „vorläufigen Sach­weṥe" (= SubstanzweṦe). Er wi rd vorrangig geg l iedeŮ nach der Objektaṧ (er ist z .B .  für E infami l ienhausg rundstücke anders als für Geschäŕsgrundstücke) , der Region (er ist z. B .  i n  wiṨschaŗsstarken Regionen m it hohem Bodenweṩniveau höher als i n  wiṪschaŘs­schwachen Regionen) und der  Objektgröße .  Durch d ie sachrichtige Anwend ung des aus Kaufpreisen für verg leichbare Objekte abge­leiteten Sachweṫfaktors ist das SachweṬveĆahren ein echtes Verg leichspre isveĉahren . 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 hnmoWeṲV 21 ) Unter den besonderen objektspezifischen G rundstücksmerkma len versteht man a l le  vom übl ichen Zustand verg leichbarer Objekte abwe ichenden i nd ividuel len E igenschařen des Beweṭungsobjekts (z. B .  Abweichungen vom norma len bau l ichen Zustand , e ine wiḲ­schaől iche Ü beralterung , i nsbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfol­gende Erläuterungen) ,  g rundstücksbezogene Rechte und Be lastungen oder Abweichun­gen von den marktübl ich erzie lbaren EŚrägen) .  
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21 ) Baumängel s ind Feh ler, die dem Gebäude i .  d .  R. bereits von Anfang an anhaŕen - z. 8 .  d u rch mangelhaŚe Ausführung oder Planung . Sie können sich auch a ls  funktionale oder ästhetische Mängel du rch d ie Weiterentwicklung des Standards oder  Wand lungen in  der Mode einstel len . Bauschäden s ind auf unterlassene Unterha ltungsauปend ungen,  auf nachträgliche äu­ßere E inwi rkungen oder auf Fo lgen von Baumänge ln  zurückzuführen .  Für  behebbare Schäden und  Mängel werden d ie  d iesbezüg lichen Weňminderungen auf der Grund lage der  Kosten geschätzt, d ie zu ihrer Bese it igung auภuwenden si nd . Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf E inzelpositio­nen bezogenen KostenermiĊlungen eĊolgen .  Der BeweṮungssachverständ ige kann i .  d .  R. d ie wi rklich eċorderl ichen Auผend ungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nu r  überschläg ig schätzen ,  da • nur zerstörungsfre i - augenschein lich untersucht wi rd ,  • g rundsätzl ich keine Bauschadensbegutachtung eČo lgt (dazu ist d ie Beauśragung eines Sachverständ igen für Schäden an Gebäuden notwend ig) .  
Es wi rd ausdrücklich darauf h ingewiesen ,  dass die Angaben in  d ieser VerkehrsweḲer­m itt l u ng a l le in aufgrund der M ittei lung von AuŜraggeber, Mieter etc . und darauf bas ieren­den I naugensche innahme beim Ortstermin  ohne jeg l iche d iĖerenzieṯe Bestandsauf­nahme, techn ischen , chemischen o .  ä .  Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kosten­schätzung angesetzt sind . 
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4.5 Sachwe�berechnung 
Gebäudebezeichnung 
Normalherstellungskosten (Basiຯahr 201 0) = 
Berechnungsbasis 
• Brutto-Grundfläche (BGF) X 

Zuschlag für n icht e෴asste weงhaltige einzelne Bauteile + 
Durchschnittl iche He෷tel lungskosten der baulichen Anlagen = 
im Basisjahr 201 0 
Baupreisindex (BPI) 23.06.2025 (201 0 = 1 00) X 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen = 
am Stichtag 
Regionalfaktor X 
Regionalisieจe Herstellungskosten der baul ichen Anlagen am = 
Stichtag 
Altersweฉminderung 
• Mode ll 
• Gesamtnutzungsdauer (GND) 
• Restnutzungsdauer (RND) 
• prozentual 
• Faktor X 

vorläufiger Sachweช der baulichen Anlagen = 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachweซ der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
vorläufiger Sachwe෿ der baulichen An lagen 
beitragsfreier Bodenweฌ (vgl. Bodenwertermittlung} 
vorläufiger Sachwert 
Sachwertfaktor 
marktangepasster vorläufiger Sachweญ 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Sachweฎ 

Klaus Heiter Diplom-WiÕschaؕsi ngenieur (FH) inş@imweÖ.de 

□ 
Az: AG-NW1 K7/25 

Einࢼmilienhaus 
725,00 €/m2 BGF 

220,37 mi 

6.500 ,00 € 
166.268, 25 € 

187,2/100 
31 1 .254, 16  € 

1 ,000 
31 1 .254, 16 € 

linear 
80 Jahre 
26 Jahre 

67,50 % 
0,325 

1 01 .1 57 ,60 € 

1 01 .1 57 ,60 € 
+ 3.034,73 € 
= 1 04.192,33 € 
+ 8.81 3, 00 € 
= 1 13.005,33 € 
X 1 -40 
= 1 58.207 ,46 € 

7.500,00 € 
= 1 50.707,46 € 
rd. 1 50.700, 00 € 

Seite 20 
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4.5.1 Erläuterung zur SachweṸberechnung 
Berechnungsbasis Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruċo-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir d u rchgefühṳ.  Die Berechnungen weichen model lbed ingt teilweise von der  d iesbezüglichen Vorschriŝ (DI N 277 - Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab ;  sie sind deshalb nur als G rund lage d ieser WeŮermittlung veỹendbar. Die Abweichungen beste­hen daher i nsbesondere in weŚbezogenen Mod1fizie rungen (vgl .  [2] ,  Te i l  1 ,  Kap ite l 1 6  und 1 7) ;  be i  der BGF z. 8 .  • (N icht)Anrechnung der Gebäudete i le c (z. B .  Balkone) und • Anrechnung von (ausbaubaren,  aber n icht ausgebauten) Dachgeschossen;  be i  der WF z.  B .  • N ichtanrechnung der Terrassenflächen. 
He᷎tellungskosten Die Normalherste l lungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen i n  der WeṴermitt­lungsl ite ratur und den Ečahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhält­n isse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus {1 ] ,  Kapite l 3 .01  . 1  entnommen. 
Bestimm ung der standardbezogenen NHK 201 0  für das Gebäude : Einකmilienhaus (nach Außenbesichtigung) Berücksichtigung der E igenschaften für den zu bewertenden Gebäudetei l  1 Nutzungsgruppe: E in- und Zweifami l ienhäuser Anbauweise : Doppel- und Re ihenend häuser Gebäudetyp: KG, EG , OG, ausgebautes DG 

Standardstufe tabell ierte relativer 
NHK 201 0 Gebäudestandardante i l  
[€/m2 BGF] [%] 

1 6 1 5, 00 0 , 0 
2 685, 00 80, 0 
3 785,00 20,0 
4 945,00 0 , 0 
5 1 . 1 80,00 0, 0 

relativer 
NHK 201 0-Antei l 

[€/m2 BGF] 
0,00 

548,00 
1 57,00 

0 ,00 
0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 20 1 O = 705,00 
gewogener Standard = ca. 2 , 2 

Die ErmiČlung des gewogenen Standards eĎo lgt durch I nterpolat ion des gewogenen NHK-Weḿs zwischen d ie tabe l l ieṵen NHK. 
NHK 201 0 für den Gebäudeteil 1 = 705,00 €/m2 BGF 

rd . 705,00 €/m2 BGF 

Berücksichtigung der E igenschaften für den zu beweṹenden Gebäudete i l  2 N utzungsgruppe : E in- und Zweifamilienhäuser Anbauweise : Doppe l- und Reihenendhäuser GebäudeaṶ: EG , OG, n icht unterkelleṷ, ausgebautes DG 

Klaus Heiter Dip lom-WiÔschaèsingenieur (FH) info@imweÕ.de Seite 2 1  
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Standardstuģ tabellierte relativer relativer 
NHK 201 0 Gebäu destandardanteil NHK 2010-Antei l  
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 675, 00 0 ,0  0,00 
2 750 , 00 80 ,0 600,00 
3 865, 00 20 ,0 1 73,00 
4 1 .040,00 0 ,0  0 ,00 
5 1 .300,00 0, 0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 201 0 = 773,00 
gewogener Standard = ca. 2,2 

Die Ermittlung des gewogenen Standards  eďolgt du rch Interpo lation des gewogenen NHK-Weŗs zwischen die tabel l ieṺen NHK. 
NHK 201 0 für den Gebäudeteil 2 = 773,00 €/m2 BGF 

rd. 773,00 €/m2 BGF 

Ermittlung der standardbezogenen NHK 201 0 รr das Gesamtgebäude 
Gebäudetei l  NHK 201 0 Anteil am NHK 2010-Antei l  

Gesamtgebäude 
[€/m2 BGF] BGF [%] [€/m2 BGF] 

[m2] 
Gebäudeteil 1 705, 00 1 54,37 70,05 493,85 
Gebäudeteil 2 773, 00 66,00 29,95 231,51 

gewogene NHK 201 0 für das Gesamtgebäude = rd. 725,00 

Zuschlag für nicht eᶠasste werthaltige einzelne Baute i le Für  d ie von den Normalherste l lungskosten n icht eĐassten weŖhaltigen einzelnen Bau­tei le werden pauschale Herste l lungskosten- bzw. Zeitweŗzusch läge in der Höhe ge­schätzt, wie d ies dem gewöhn l ichen GeschäŞsverkehr entspricht . Grund lage der  Zu­sch lagsschätzungen sind insbesondere die in [1 ] ,  Kapitel 3.01 .2, 3 .01  .3 und 3.0 1  .4 an­gegebenen Eđahrungsweṻe für du rchschn ittl iche Herste l l ungskosten bzw. Ausbauzu­sch läge. Bei ä lteren und/oder schadhaşen und/oder n icht zeitgemäßen weḓhaltigen e in­zelnen Baute i len eĒolgt d ie ZeitweṼschätzung unter Berücksichtigung d iesbezüg l icher Absch läge .  
Gebäude : Einfami lienhaus 

Bezeichnung 
Besondere Bauteile (Einzelaufstel lu ng) 

Dachaufbau 
Summe 

Baupreis index 

durchschnittliche H erste 11 u ng s kosten 

6.500 ,00 € 
6.500,00 € 

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 201 0) handelt es sich um durch­schnitt l iche Herstellungskosten für das (Basis-)Jahr 201 0 .  Um d ie von d iesem Zeitpunkt bis zum Weūermittlungsstichtag verändeōen Baupreisverhältn isse zu berücksichtigen, wi rd der  vom Statistischen Bundesamt zum Weōermittl ungsstichtag zuletzt veröėent­l ichte und für d ie jeweilige AŐ der baul ichen Anlage zutreĈende Baupreis index veỼen­det. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröĘentl ichte Baupre isindex n icht auf das Basisjahr der NHK 201 0 bezieht, i st d ieser auf das Basisjahr 201 0=1 00 umzurechnen. Sowoh l  d ie vom Statistischen Bundesamt veröęentl ichten a ls auch d ie auf d ie für WeŐer­m ittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreis ind izes s ind auch in [1 ] ,  Kapitel 4 .04 . 1  abged ruckt. 
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Baukostenregionalfaktor Der Reg iona lfaktor (Baukostenreg iona lĂktor) ist e ine Mode llgröße im SachweṫveĎah­ren .  Auīrund der Mode l l konĶrmität (vg l . § 1 0  Abs . 1 l mmoWeṀV 21 ) wi rd bei der Sach­wertberechnung der  Reg ionalfaktor angeseĒt, der  auch bei der Ermittlung des Sachweḙ­faktors zugrunde lag . 
Baunebenkosten Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baud urchfüh­rung , behörd l iche Prüfungen und Genehmigungen . Sie sind in den angesetzten NHK 201 0 bere its enthalten .  
Außenanlagen Die wesent l ich weŜbeeinflussenden Außenan lagen wurden im OŞstermin  getrennt er­fasst und einzeln pauscha l  in ihrem vorläufigen Sachweṽ geschätzt. G rund lage sind die in  [ 1  ] ,  Kapitel 3 .01  . 5  angegebenen EĔahrungsweṾe für durchschnittliche Herstel lungs­kosten.  Die Außenan lagen können auch hi lfsweise sachverständ ig geschätzt werden.  Bei älte ren und/oder schadhaŠen Außenan lagen eĕolgt d ie Sachweṿschätzung unter Be­rücksichtig ung d iesbezügl icher Abschläge.  

Außenanlagen 
prozentuale Schätzung : 3, 00 % der vorläufigen Gebäude­
sachwerte ' insg . ( 1 01 . 1 57,60 €) 
Summe 

Gesamtnutzungsdauer 

vorläufiger Sachwert ( ink l .  BNK) 
3 . 034 ,73 € 

3.034,73 € 

Die Gesamtnutzungsdauer (GN D) ist entsprechend der Zuordnung zur Aṫ der  bau l ichen Anlage und den in  An lage 1 l mmoWeŖV 21 dargeste llten Gesamtnutzungsdauern ent­nommen und wurde ggf. unter Berücksichtigung der besonderen Objektmerkmale ange­passt. 
Restnutzungsdauer Als Restnutzungsdauer i st in erster Näherung die DiĚerenz aus 'übl icher Gesamtnut­zungsdauer' abzüg l ich 'tatsäch l ichem Lebensa lter am Weẃermitt lungsstichtag ' zugrunde gelegt. Diese wird a l lerd ings dann verlängeẀ (d . h. das Gebäude fiktiv verjüngt) , wenn be im Beweẁungsobjekt wesent l iche Modernisierungsmaßnahmen durchgefühẂ wurden oder in den Weẃermittlungsansätzen unmittelbar eĖorderl iche Arbeiten zur Beseitigung des l nstandhaltungsstaus sowie zur Modernis ierung in der WeẄermittlung a ls bereits durchgefühŮ unterste l lt werden . Zur Best immung der Restnutzungsdauer, i nsbesondere unter Berücksicht ig ung von du rchgefühŮen oder zeitnah du rchzuführenden wesentl ichen Modern is ierungsmaßnah­men , wi rd das in [1 ], Kapite l 3 .02.4 beschriebene Modell angewendet. 
Diපerenzieẅe Erm ittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: E i nගmilienhaus Das (gemäß Bauakte vor 1 947) ca . 1 947 errichtete Gebäude wurde modernis ieṔ. Zur  Ermitt l ung der mod ifizieŮen Restnutzungsdauer werden d ie wesentl ichen Modern i­s ierungen zunächst i n  e in Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 l mmoWeŖV 2 1  ") eingeordnet. H ieraus ergeben sich ca . 5,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden anhand der Unterlagen u nd der  Außenbesichtigung erm ittelt / geschätzt. Ausgehend von den 5,5 Modern is ierungspunkten , ist dem Gebäude der Modern isie­rungsgrad „kle ine Modernisierungen im Rahmen der  I nstandhaltung" zuzuoó nen . 
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I n  Abhäng igkeit von :  
Hauptstraße 27, 67471 E lmstein 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
Az: AG-NW1 K?/25 

• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudea lter (2025 - 1 947 ϻ 78 Jahre) erg ibt sich eine (vorläufige rechnerische} Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 78 Jahre �) 2 Jah­ren • und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modern isierungen i m  Rahmen der I nstandha ltung" erg ibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "An lage 2 l mmoWeŐV 2 1 " eine (mod ifizierte) Restnutzungsdauer von 26 Jahren und somit e in fikt ives Baujahr von 1 971 . 
Alte᷏weẐminderung Die AltersweŦminderung der Gebäude wird unter Berücksicht igung der Gesamtnutzungs­dauer und der Restnutzungsdauer der bau l ichen An lagen erm ittelt. Dabei ist das den WeḖermittl ungsdaten zugrundel iegende AltersweẆminderungsmodel l  anzuwenden. 
Sachweẑ඙ktor Der angesetzte objektspezifisch angepasste SachweŌĄktor wi rd auf der  G rund lage • der  veėüg baren Angaben des öṨlich zuständigen Gutachterausschusses unter H inzu­ziehung • der  verfügbaren Angaben des Oberen G utachterausschusses bzw. der Zentralen Ge­schäŒsste l le ,  • des in  [ 1  ] ,  Kapitel 3 .03 veröĜentl ichten Gesamt- und Referenzsystems der bundes­durchschnittl ichen Sachweōfaktoren , in dem d ie Sachwertfaktoren insbesondere ge­g l iedert nach Oøektaẇ, WiẈschašskraŁ der Reg ion ,  Bodenweẉniveau und Objekt­größe (d . h .  Gesamtg rundstücksweḖ) angegeben sind , sowie • eigener Able itungen des Sachverständigen, insbesondere zu der reg ionalen Anpas­sung der v. g .  bundesdurchschn ičl ichen SachweẊfaktoren und/oder • des lage- und objektabhäng igen SprengneĎer-SachweṴfaktors aus dem Sprengnet-ter-Marktdatenpoẋa l  bestimmt auf 1 ,40 . 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale H ier  werden d ie wertmäßigen Auswi rkungen der n icht in  den WeẌermiďlu ngsansätzen des EňragsweẍveĘahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrig ierend berücksichtigt, wie sie oĝensichtl ich waren oder  vom AuŢraggeber, E igentü­mer etc. m itgetei lt worden sind . E ine h inreichende Nachvo l lziehbarkeit der WeṀermitt lung in  H insicht auf d ie Schätzung des Werteinflusses der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der lm­moWeṀV in a ller Regel  durch d ie Angabe grob geschätzter Eęahrungsweše für d ie I n­vestit ions- bzw. Beseitigungskosten erreicht werden. D ie Kostenschätzung für so lche bau l ichen Maßnahmen eĚolgt in der Regel m it H i lfe von Kostentabel len, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen , Bautei le oder Einzelgewerke beziehen. VerkehrsweẎgutachten sind jedoch grundsätzl ich kei ne Bauschadeng utachten.  D .h .  d ie Erstel l ung einer d iĈerenzieŗen Kostenberechnung ist im Rahmen eines VerkehrsweŰ­g utachtens durch den Immobi l ienbewertungssachverständ igen n icht zu leisten und wi rd von d iesem auch n icht geschu ldet. Die in d iesem Gutachten enthaltenen Kostenermittl ungen ฤr z.B .  eěorderl iche baul iche I nvestitionen s ind daher weder .Kostenberechn ung , Kostenansch lag noch Kostenfeststel­lung oder  Kostenschätzu ng im S inne der D IN 276 (Kosten im Hochbau), sondern led ig l ich pauschal ieẏe Kostenschätzungen für das Erreichen des angestrebten Hauptzweckes des beauţragten Gutachtens, näml ich der Feststellung des Markt-/Verkehrswertes. 
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Da h ieĜür  al lgemein verbindliche WeẒermittlungsmodel le bisher n icht vorhanden sind , eĄolgt d ie Erm ittlung näherungsweise auf G rundlage der  von Sprengnetter i n  [2] Kap itel 9/61 dargestel lten Model le i n  Verbind ung m it den Tabel lenwerken nach [1 ] Kapitel 3 .02 .2/2 . 1 . I n  d iesen Model len s ind d ie Kostenabzüge für Schadenbeseit igungsmaßnahmen aus den N H K-Tabel len abgeleitet und mit der Punktrastermethode weitgehend harmonisieẓ. Da­mit s ind d iese Schätzmodelle derzeit d ie e inzigen in der aktuel len WeŖermitt lungsl iteratur  veĝügbaren Modelle, d ie in  e inheit l icher Welse gle ichermaßen anwendbar sind auf ei­gen- oder fremdgenutzte BeweŎungsobjekte sowie modernisierungsbedüĲige, neuwer­t ige (=modernisieœe) Objekte oder Neubauten .  Die korrekte Anwend ung d ieser Model le fühṘ in  a l len vorgenannten Anwendungsfäl len zu marktkonķrmen Ergebn issen und ist daher sachgerecht. 
besondere obj ektspezif ische Grundstücksmerkma le 
Unterhaltungs besond erh eite n 
• Zustandsbesonderheiten (inkl. Risikoabsch lag we­

gen fehlender Innenbesichtigung) 
Summe 

Klaus Heiter Diplom-WiณschaĮsingenieur (FH) info@imweด.de 

Wertbeeinflu ssung insg. 
-7.500,00 € 

-7.500,00 € 

-7.500,00 € 
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4.6 EḬragsweẫermittlung 
4.6.1 Das ErtragsweḬmodel l  der lmmobi lienweẬermittlungsverordnung 
Das Mode l l  fü r d ie Ermitt lung des EẔragsweōs ist in den §§ 27 - 34 lmmoWeŲV 21 be­schrieben. Die Erm ittlung des Ertragsweẕs basieḎ auf den marktüb l ich erzie lbaren jährl ichen EŲrä­gen ( insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück, Die Summe a l ler Eẖräge wird als Rohertrag beze ichnet. Maßgebl ich für den vorläufigen (EḎrags )Weẗ des .Grund­stücks ist jedoch der Rei neẐrag. Der Re inešrag ermittelt sich als RoheŨrag abzügl ich der Auฝendungen , d ie d er Eigentümer für d ie BewiŌschaŤung einsch l ießl lch Erha ltung des Grundstücks auพenden muss (Bewirtschaftungskosten). Das EḂragsweśveĞahren fußt auf der Überlegung , dass der dem G rundstückseigentü­mer verb le ibende Reineẘrag aus dem G rundstück die Verzinsung des G rundstücksweẙs (bzw. des dafür gezah lten Kaufpreises) darste l lt .  Deshal b wi rd der Eẚragsweœ a ls Ren­tenbarwert durch Kapita l is ierung des ReineŨrags bestimmt.  H ierbei ist zu beachten , dass der ReineŞrag für ein bebautes G rundstück sowoh l  d ie Verzinsung für den Grund und Boden a ls auch für d ie auf dem Grundstück vorhandenen bau l i chen ( insbesondere Gebäude) und sonst igen Anlagen (z. B .  Anpflanzungen) dar­stellt. Der Grund und Bod en g i lt grundsätzl ich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Da­gegen ist d ie (wiẛschaťl iche) Restnutzungsdauer der bau l ichen und sonstigen An lagen ze itl ich begrenzt. Der BodenweḬ ist getrennt vom WeṀ der  Gebäude und Außenan lagen i .  d .  R. im Ver­g leichsweẜveğahren (vg l .  § 40 Abs. 1 l mmoWeẝV 2 1 ) grundsätzl ich so zu ermiĐeln ,  wie er sich ergeben wü rde ,  wenn das Grundstück unbebaut wäre .  Der  auf den BodenweḎ entfa l lende Reinešragsante i l  wi rd durch Mu ltip l ikation des Bo­denweŋs mit dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der BodeneŮragsantei l  stellt somit d ie ewige Rentenrate des BodenweŨs dar. ) Der auf d ie baul ichen An lagen enăal lende Reinešragsanteil ergibt sich als DiĞerenz ,,(Ge­samt)Reineẞrag des Grundstücks" abzüg l ich „Reineẟragsante i l  des Grund und Bodens". Der vorläufige EậragsweẮ der baul ichen Anlagen wird du rch Kapital isierung (d . h .  Zeit­rentenbarweẠberechnung) des (Rein )Eśragsante i ls der bau l ichen und sonstigen An la­gen unter Veỽend ung des (objektspezifisch angepassten)  LiegenschaŎszinssatzes und der Restnutzungsd auer erm ittelt . Der vorläufige Eŭragsweạ setzt sich aus der Summe von „BodenweẢ" und „vorläufigem Eḉragsweả der baul ichen An lagen" zusammen .  Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Er­mittlung des vorläufigen EẤragsweấs n icht berücksichtigt wurden ,  sind be i der Ableitung des EŨragswerts aus dem marktangepassten vorläufigen EẦragsweŨ sachgemäß zu be­rücksichtigen .  Das EḩragsweḬveᶭahren ste l lt i nsbesondere durch VeỾend ung des aus Kaufpreisen abgeleiteten LiegenschaŦszinssatzes einen Kaufpreisvergle ich im Wesentl ichen auf der Grund lage des marktübl ich erzie lbaren Grundstücksreineầrages dar. 
4.6.2 Erläuterungen der bei der EḬragsweắberechnung veỿendeten Begriමe 
Roheẫrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWeẰV 21 ) Der RoheẨrag umfasst a l le bei ordnungsgemäßer Bewiŕschaŝung und zu lässiger Nut­zung marktübl ich erzielbaren Eẩräge aus dem Gru ndstück. Bei  der Ermitt lung des Roh­eḎrags ist von den üb l ichen (nachha ltig gesicheḖen) E innahmemögl ichke iten des Grund­stücks ( insbesondere der Gebäude) auszugehen . Als marktüb l ich erzielbare Eœräge kön­nen auch d ie tatsäch l ichen EẪräge zugrunde gelegt werden, wenn d iese marktübl ich s ind . 
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Weicht d ie tatsächl iche Nutzung von Grundstücken oder Grundstückstei len von den üb­lichen, nachha ltig gesicheằen Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für d ie tat­sächliche Nutzung von G rundstücken oder G rundstückstei len vom Ü bl ichen abwe i­chende Entgelte erzielt, s ind für d ie Ermitt lung des RoheŖrags zunächst d ie für e ine üb­l iche Nutzung marktüblich erzielbaren Ešräge zugrunde zu legen.  
BewiỊschaงungs kosten (§ 32 lmmoWeọV 21 ) Die BewiḎscha฀ungskosten s ind marktübl ich entstehende Auผendungen, d ie für eine ord nungsgemäße BewiẲschaกung und zu lässige N utzung des Grundstücks ( insbeson­dere der Gebäude) laufend eĆorder l ich s ind . Die BewišschaŇu ngskosten umfassen d ie Verwa ltungskosten,  d ie I nstand ha ltungskosten ,  das Mietausfa l lwagnis und d ie Betriebs­kosten .  Unter dem Mietausfal lwagnis ist insbesondere das Risiko einer Eŝragsminderung zu ver­stehen , d ie durch uneinbring l iche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen E in­nahmen oder du rch vorübergehenden Leerstand von Raum,  der zur Vermietung , Ver­pachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht Es umfasst auch das Ris iko von une inbring l ichen Kosten e iner Rechtsverfo lgung auf Zah lung ,  Aufhebung eines Mietver­hältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWešV 2 1  und § 29 Satz 1 und 2 1 1 .  BV) . Zur Best immung des Re ineẳrags werden vom Roheṟrag nur d ie BewiẴschaกungskos­ten( ante i le) in Abzug gebracht, d ie vom Eigentümer zu tragen sind , d .  h .  n icht zusätzl ich zum angesetzten Roheẵrag auf die Mieter umge legt werden können . 
Eịragsweẫ / RentenbaἀeỌ (§ 29 und § 34 lmmoWeọV 2 1 )  Der vorläufige EśragsweẶ ist der auf d ie Weặverhä ltnisse am Weňermitt lungsstichtag bezogene (E inmal)Betrag , der der S umme al ler aus dem Objekt während seiner Nut­zungsdauer erzie lbaren (Re in)Eœräge einsch l ießl ich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die EinkünĽe a l ler während der Nutzungsdauer noch anfal lenden Eŝräge - abgezinst auf d ie WeŖverhältn isse zum WeẸermitt lungsstichtag - sind weśmäßig g leichzusetzen mit dem vorläufigen Eŧragsweẕ des Objekts. Als Nutzungsdauer ist für d ie bau l ichen und sonstigen Anlagen d ie Restnutzungsdauer anzusetzen , für den Grund und Boden unend l ich (ewige Rente) . 
Liegenschaftszinssatz (§ 21  Abs. 2 lmmoWeỌV 21 ) Der Liegenschaขszinssatz ist eine Rechengröße im Eŭragsweẹveġahren .  Er  ist auf der G rund lage geeigneter Ka ufpre ise und der ihnen entsprechenden Reineňräge für m it dem Beweśungsgrundstück h insichtl ich Nutzung und Bebauung g leichaẺiger Grundstücke nach den Grundsätzen des EŗragsweẴveĢahrens als Durchschnittsweẻ abgele itet (vg l .  § 2 1  Abs. 2 lmmoWeẼV 21  ) .  Der Ansatz des (marktkonĮrmen) objektspezifisch ange­passten Liegenschaฃszinssatzes für d ie Weẽermittlung im EẾragsweếveģahren  ste l lt so­mit sicher, dass das EḈragsweỀveĤahren ein marktkonĸrmes Ergebnis l i efeề, d . h .  dem VerkehrsweỂ entspricht. Der Liegenschaคszinssatz übern immt demzuĴlge d ie Funktion der Marktanpassung im EểragsweỄveĥahren .  Durch ihn  werden d ie al lgemeinen Weễ­verhä ltn isse auf dem G rundstücksmarkt eėasst. 
Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 1 2  Abs.  5 lmmoWeọV 21 ) Die Restnutzungsdauer bezeichnet d ie Anzahl der Jahre ,  i n  denen eine baul iche Anlage bei ord nungsgemäßer Bewišschaฅung voraussichtl ich noch wiŝschaฆl i ch genutzt wer­den kann. Als Restnutzungsdauer ist i n  erster Näherung d ie DiĠerenz aus 'übl icher Ge­samtnutzungsdauer' abzüg l ich 'tatsäch l ichem Lebensalter am Werterm ittlungsst ichtag' zugrunde gelegt. Diese wird a l lerd i ngs dann verlängeỆ (d . h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Beweŧungsobjekt wesentl iche Modern is ierungsmaßnahmen du rchgefühŠ wurden oder in  den Weệermittl ungsansätzen unmittelbar eĦorderl iche Arbeiten zur Be­seitig ung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modern isierung in der WeỈermitt lung a ls be­reits durchgefühỉ unterste l lt werden.  
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWeọV 21 ) Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man a l le vom üb l ichen Zustand verg leichbarer Objekte abweichenden ind ivid uel len E igenschaจen des BeweỎungsobjekts (z. B .  Abweichungen vom normalen bau l ichen Zustand , e ine wiỏ­schaŠl iche Überalterung , insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfol­gende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichu n­gen von den marktübl ich erz ie lbaren EỐrägen). 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWeồV 21 ) Baumängel sind Fehler, d ie dem Gebäude i .  d .  R. bereits von Anfang an anhaฉen - z. B .  du rch mangelhaชe Ausführung oder P lanung . S ie kön nen sich auch a ls funktiona le oder ästhetische Mängel du rch die Weiterentwicklung des Standards oder  Wandlungen in  der Mode einstellen . Bauschäden sind auf unterlassene U nterhaltungsauผend ungen, auf nachträg l iche äu� ßere E inwirkungen oder auf Fo lgen von Baumänge ln zurückzuführen.  Für behebbare Schäden und Mängel werden die d iesbezüg l ichen Wertm inderungen auf der G rund lage der Kosten geschätzt, d ie zu ih rer  Bese itig ung aufzuwenden s ind . Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grund lage von auf Einze lpositio­nen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen . Der Beweốungssachverständ ige kann i .  d .  R. d ie wi rkl ich eħorderl ichen Auฟendungen zur Herste l l ung eines normalen Bauzustandes nur  übersch läg ig schätzen ,  da • nur zerstörungsfrei - augenschein l ich unteŃucht wi rd ,  • grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung eĨo lgt ( dazu ist d i e  Beauซragung eines Sachverständ igen für Schäden an Gebäuden notwend ig) .  
Es wird ausdrücklich darauf h ingewiesen ,  dass die Angaben in  d ieser VerkehrsweỒer­m ittlung al le in aufgrund Miđei lung von Auฉraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme be im Ośstermin  ohne jeg l iche d iĈerenzieỄe Bestandsaufnahme, technischen ,  chemischen o .  ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt s ind .  
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4. 7 EỔragsweḩberech nung 
Hauptstraße 27, 67471 Elmstein Az: AG-NW1 K7/25 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) monatl ich jährlich 
bzw. (€) (€) 

(€/Stk.) 
Einfami l ienhaus Wohnen 135,00 6 ,25 843, 75 1 0 . 1 25, 00 

EG - DG 
Summe ca. 1 35,00 - 843,75 1 0 . 1 25, 00 

Die E�ragswe�ermittlung wird auf der G rund lage der marktübl ich erzielbaren Nettokalt­miete du rchgefüh� (vgl . § 27 Abs. 1 l mmoWe�V 2 1  ) .  

jährlicher Roheตrag (Summe der marktübl ich erzielbaren jährl ichen Nettokaltm ie­
ten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Antei l des Vermieters) 
(25,00 % der marktübl ich erzielbaren jährl ichen Nettokaltm iete) 
jährlicher Reineถrag 
Reineทragsanteil des Bodens 
2,40 % von 8.81 3,00 € (Liegenschaftsz i nssatz x Bodenwert (beitragsfre i ) )  
Reinertragsanteil der bau lichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (geÒ . § 34 Abs . 2 lmmoWertV 21 ) 
bei LZ = 2,40 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 26 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
beitragsfreier Bodenweธ (vg l .  Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Eนragsweบ 
bࢃondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Eปragsweผ 
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rd . 

1 0.1 25,00 € 

2.531 ,25 € 
7.593,75 € 

21 1 ,51 € 
7.382,24 € 

1 9,1 77 
1 41 .569,22 € 

8.81 3,00 € 
1 50.382,22 € 

7.500,00 € 
1 42.882,22 € 
142.900,00 € 

Seite 29 

□ 
 



 

62 

VerkehrsweĈ i. S. d. § 194 BauGB Hauptstraße 27, 67471 E lmstein 

4.7 . 1  Erläuterung zur EỞragsweṸberechnung 
Wohn- bzw. Nutzflächen 

Az: AG-NW1 K7/25 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgefühổ.  S ie orien­tieren sich an der  Wohnflächen- und MietweỖrichtl in ie zur wohnweḈabhäng igen Wohn­flächenberechn ung und Mietweỗermittlung (WMR) ,  in  der d ie von der Rechtsprechung insbesondere für M ietweŊermittl ungen entwickelten Maßgaben zur wohnweŧabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf d ie Wohnfläche systematisieỉ sind , sofern d iesbezüg­l iche Besonderheiten n icht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt s ind (vg l .  [2] , Tei l  1 ,  Kapitel 1 5) bzw. an  der  in  der  reg ionalen Praxis üb l ichen Nutzflächenermittlung . Die Berechnungen können demzuĹlge tei lweise von den diesbezüg l ichen Vorschriฌen (WoFIV; I I .  BV; D IN  283 ; DIN 277) abweichen; sie sind desha lb  nur  als G rund lage d ieser WeḈermittlung veἁend bar. 
Roheẅrag Die Basis für d i e  Ermittl u ng des Roheŭrags ist d ie aus dem Grundstück marktübl ich er­zielbare Nettokaltm iete. Diese entspricht der jährl ichen Gesamtmiete ohne sämtl iche auf den M ieter zusätzl ich zur G rund miete umlagefäh igen BewiṴschaŃungskosten.  Die marktübl ich erzielbare Miete wurde auf der Grund lage von veĩügbaren Verg leichs­mieten für mit dem BeweỘungsgrundstück verg leichbar genutzte Grundstücke • aus dem Mietspiegel der  Gemeinde oder  vergleichbarer Gemeinden, • aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdaten­poḓa l  • aus der lage- und objeŎabhängigen Sprengnetter-Verg le ichsmiete für ein Standardob-jekt aus dem Sprengnetter-MarktdatenpoŰal und/oder • aus anderen Mietpreisveröġentl ichungen a ls m ittelfristiger  Durchschn ittsweň abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentl iche Qual i tätsunterschiede des Beweộungsobjektes h insicht l ich der mietweỖbeei nflussenden Eigenschaฉen durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 
Bewi ởschaftungskosten Die vom Vermieter zu tragenden Bewiōschaญungskostenante i le  werden auf der  Basis von Marktanalysen veĵleichbar  genutzter Grundstücke ( insgesamt als prozentualer An­tei l  am RoheỚrag , oder auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Abso lut­betrag je Nutzungseinheit bzw. Bewiẕschaŋungskostenantei l )  best immt. Dieser Weẕermittlung werden u .  a. d ie in  [1 ] ,  Kapitel 3.05 veröĢentlichten du rchschn ittl i ­chen BewiṴschaŌungskosten zug runde gelegt. Dabe i wurde darauf geachtet, dass das­sel be Bestimmungsmodel l  veἂendet wurde, das auch der Ableitung der L iegenschaฎs­z inssätze zugrunde l iegt. 
Liegenschaftszinssatz Der für das Beweớungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste LiegenschaŒs­zinssatz wurde auf der G rundlage • der veĪüg baren  Angaben des öňl ich zuständigen Gutachterausschusses unter H i nzu­ziehung • der  veīüg baren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentra len Ge- . schäŝsstelle , • des in  [1 ] ,  Kap itel 3 .04 veröģentlichten Gesamtsystems der bundesd urchschn itt l ichen LiegenschaŁszinssätze als Referenz- und Ergänzungssystem,  i n  dem d ie  Liegen­schaฏszinssätze geg l iedeḺ nach ObjektaỜ, Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d . h. des Gesamtgrundstücksweờs) angegeben sind , sowie • eigener Ab le itungen des Sachverständigen ,  insbesondere zu der reg ionalen Anpas­sung der v. g. bundesdurchschn ittl ichen Liegenschaŉszinssätze und/oder 
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• des lage- und objektabhäng igen Sprengnetter-Liegenschaฐszinssatzes aus dem Sprengnette r-MarktdatenpoỠa l  bestimmt. 
• Gesamtnutzungsdauer & Restn utzungsdauer Vgl. d iesbezüg l ich d ie d iĤerenzieỡe GND & RND-Ableitung in  der SachweỢermitt lung . 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Hier werden die weōmäßigen Auswirkungen der n icht i n  den WeŎermittlungsansätzen des EợragsweỤveĂahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrig ierend berücksichtigt, wie sie oĐensichtl ich waren oder vom Auฑraggeber, E igentü­mer etc. m itgete i lt worden s ind . 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
U nterh altu ngsbesonderhe  iten 
• Zustandsbesonderheiten ( inkl. Risikoabschlag we­

gen fehlender lnnenbesicht lgung) 
Summe 
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Wertbeeinflussung insg. 
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-7.500,00 € 
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5 Verkehrsweụ 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des BeweŘungsgrundstücks weôen übl icheỰeise zu Kaufpreisen gehande lt, d ie sich vorrangig am SachweỦ orient ieren . 
Der Sachweủ wurde zum WeỨermittl ungsstichtag mit rd . 1 50.700,00 € ermitte lt. Der zur Stützung ermittelte Eḩragsweẅ beträgt rd . 1 42.900 ,00 €. 
Der Verkehľweụ für das mit e inem E inąmil ienhaus bebaute Grundstück in 67471 E lmstein,  Hauptstraße 27 
Grundbuch 
Elmstein 
Gemarkung 
Elmstein 

Blatt 
3907 
F lurstück 
75/2 

lfd. Nr. 
1 

wird zum WeŲermittl ungsstichtag 23.06 .2025 mit rd . 
1 50.000,00 € in Woḩen :  e inhundeḩfünfzigtausend Euro 
geschätzt. 
Der Sachverständ ige bescheinigt du rch seine U nterschrił zug leich , dass ihm keine Ab­leh n ungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachver­stä�ew z�ht zulässig ist oder  seinen Aussagen keine vol le G laubwürd igkeit beigemes-

x?�� werdĂn !a{yn .  
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6 Wert der Lasten Grundbuch Abtei lung I I  
Bewertung Lasten 

Az: AG-NW1 K7/25 

Dem Sachverständ igen l iegt ein un beglaub igter Grund buchauszug vom 03.03 .2025 vor. 
Grund buch von Elmste in ,  B latt 3907: 

• keine E intragungen .  
Lt. Besch luss vom 1 6 .04. 2025 ist d ie Zwangsverste igerung angeordnet. Diese Position ist in der Zwangsversteigerung n icht weŐre levant. Der Weḩ dieser Last wird mit 0 ,00 € geschätzt. 
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7 H inweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Az: AG-NW1 K7/25 

Urheberschutz, al le Rechte vorbehalten.  Das G utachten ist nur für den AuŃraggeber und den angegebenen Zweck best immt. E ine Vervielfältigung oder Veἃeứung durch Dritte ist nu r  mit schri฀l icher Genehmig ung gestattet. Der Auŝragnehmer haฒet für d ie Richtigkeit des ermitte lten VerkehrsweŖs. Die sonstigen Beschre ibungen und Ergebnisse unterl iegen n icht der Haณung . Der AuŒrag nehmer haดet unbeschränkt, sofern der  Au฀raggeber oder ( im Fal le einer vere inbaŦen DrittveỲendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, d ie auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einsch l ießl ich von Vorsatz oder  grober Fahrläs­sigkeit der  Vertreter oder EĬül lungsgeh i lfen des Au฀ragnehmers beruhen, i n  Fällen der Übernahme einer Beschaĥenheitsgarantie ,  bei argl istigem Verschweigen von Mängeln ,  sowie i n  Fällen der  schu ldhaตen Verletzung des Lebens, des Körpers oder  der Gesund­heit. In sonstigen Fällen der le ichten Fahrlässigke it haถet der Auทragnehmer nur, sofern e ine Pfl icht verletzt wi rd ,  deren Eĝü l lung d ie ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög l icht und auf deren E inha ltung der VeŖragspaỪner rege lmäßig ver­trauen daĭ (Kard ina lpfl icht) . I n  einem solchen Fa l l  ist d ie Schadensersatzhaธung auf den typ ischeἄeise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Ha฀ung nach dem Prod ukthaŒungsgesetz b le ibt unberühẝ.  Ausgesch lossen ist d ie peńön l iche Haŉung des EĮü l l ungsgeh i lfen , gesetzl ichen Veừre­ters und Betriebsangehörigen des Auńragnehmers für von ihnen du rch leichte Fahrläs­sig keit verursachte Schäden . D ie HaŃung fü r d ie Vo l lständigkeit, Richtigkeit und Aktual ität von I nĺrmationen und Da­ten ,  d ie von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermitte lt wer­den, ist auf d ie Höhe des für den Auŝrag nehmer mög l ichen RückgriĦs gegen den jewei­l igen Dritten beschränkt. Eine über das Vorstehende h inausgehende Haนung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden E inzelfa l l  auf maximal  500 .000, 00 EUR beg renzt. Außerdem wiõ darauf h ingewiesen ,  dass d ie im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. StraßenkaŖe, Stadtp lan ,  Lageplan ,  Luftb i ld ,  u .  ä.) und Daten urheberrechtl ich geschützt s ind . S ie d ü įen n icht aus dem Gutachten separieŤ und/oder e iner anderen Nutzung zu­gefühỬ werden.  Fal ls das Gutachten im I nternet veἅħentl icht wird ,  wird zudem darauf h ingewiesen ,  dass d ie VeröĚentl i chung n icht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen daİ das Gutachten bis maximal  zum Ende des Zwangsversteigerungsveıahrens veröĨent l icht werden,  i n  anderen Fä l len maximal  für d ie Dauer von 6 Monaten . 
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8 Rechtsgrundlagen,  verwendete Literatur 
8.1 Rechtsgrundlagen der VerkehrsweṸermittlung 
- In der zum Zeitpun kt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung. -
BauGB: 
Baugesetzbuch 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über d ie bau liche Nutzung der Grundstücke 
BGB: 
Bürgerlich es Gesetzbuch 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
lmmoWeภV: 

Az: AG-NW1 K7/25 

Verordnung über d ie Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobili en und der für die Werter­
mitt lung eŨorderlichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittl ung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) 
 :RL-׳
Richtlin ie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtl in ie  - VW-RL} 
EW-RL: 
Richtl inie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) 
BRW-RL: 
Richtlinie zu r Ermittlung des Bodenrlchtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL} 
WeมR: 
Wertermittlungsrichtlinien - Richtl in ien für d ie Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung d er Wohnfläche 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtl in ie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und M iet­
wertermittlung 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen un.d Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1 962; ob­
woh l  im Oktober 1 983 zurückgezogen findet die Vorschriİ in der Praxis weiter Anwendung) 
GEG : 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

8.2 Veỿendete Weửermittlungsl iteratur / Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.) : Immobi l ienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Spren gnetter lmmobill enbewertung, Bad Neuenahr-Ahฤeiler 2019 - 2025 
[2] Sprengnetter (Hrsg.) : Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter I mmobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 - 2025 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur I mmobilienbewertun g  
[IVD] Marktübliche Liegenschaıszinssätze, Mieten und Marktdaten ( IVD) Immobilienverband Deutschland 
[lmWERT Bewertungsgesellschaft mbH] Arch ivdaten und eigene Datensammlungen aus d iversen 

Quellen 
[Kleiber Wolfgang] Verkehrswertermittlung von Grundstücken von Marktwerten (Verkehrswerten), Ver-

sicherungs- und Be leihu ngswerten unter Berücksichtigung der lmmoWertV 6, vollständ ig neu bearbeitet 
Auflage 201 0 und neuer 

[Oberer GAA] Landesgrundstücksmarktbericht RLP 201 3-2025 (LGM) 
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Verkeh­weõ i .  S .  d. § 1 94 BauGB Hauptstraße 27,  67471 E lmstein 

Anlage 5: Baupläne (Grundrisse etc. ) 

H inweis :  Weitere Objektunterlagen l iegen uns nicht vor. 

Klaus Heiter Diplom-Wiöschafts ingen ieur (FH)  in؃@imwe÷.de 

□ 
Az: AG-NW1 K7/25 

Seite 39 
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VerkehÅweÈ i .  S .  d. § 1 94 BauGB 

An lage 7 :  Fotodokumentation 

Hauptstraße 27, 67471 Elmstein 

Klaus Heiter Diplom-WiÉscha�singenieur (FH ) i n�@imwert.de 

□ 
B: AG-NW1 K7/25 

Seite 41 
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ĕ: AG-NW1 K7/25 
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